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Diese Hausordnung bestimmt die Rechte und Pflichten von Besucher*innen, Gästen und des 
Veranstaltungspersonals während ihres Aufenthaltes im Kurhaus Kulturschmiede. 

Innerhalb des Kurhauses Kulturschmiede hat sich jeder so zu verhalten, dass andere Personen nicht geschädigt, 
gefährdet oder – mehr als nach den Umständen vermeidbar – behindert oder belästigt werden.

1. Hausrecht
Betreiberin des Kurhauses Kulturschmiede ist die Kurhaus Bad Wurzach e.G. Diese übt das Hausrecht aus. Den 
Weisungen Ihrer Mitarbeiter*innen und Beauftragten ist Folge zu leisten.

2. Jugendschutz & Sicherheit
Es gilt das Jugendschutzgesetz. Die Unfallverhütungsvorschriften sowie alle gesetzlichen Bestimmungen sind zu 
beachten. Zur Reduzierung des Schädigungsrisikos bei Musikveranstaltungen durch Schallpegel empfehlen wir 
insbesondere die Nutzung von Gehörschutzmitteln.

3. Rauchverbot & offenes Feuer 
Im gesamten Gebäude besteht ein generelles und absolutes Rauchverbot. Ausnahmen gelten im Außenbereich.
Offenes Feuer und Stoffe, die zu einer Rauchentwicklung führen können, sind nicht erlaubt. Dies gilt auch für 
Nebelmaschinen. Das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen – einschließlich Wunderkerzen – ist im 
Gebäude nicht gestattet.

4. Einrichtungsgegenstände
Alle Einrichtungsgegenstände sind pfleglich und schonend zu benutzen. Die Verwendung von Konfetti und das 
Bekleben des Fußbodens sind nicht erlaubt. Das Stimmen der zur Verfügung gestellten Musikinstrumente darf nur 
von Fachkräften vorgenommen werden, die von der Betreiberin hierzu beauftragt werden. 

5. Betretungsverbote
Das Betreten von internen Betriebsräumen ohne Genehmigung durch die Betreiberin ist verboten. Zum 
Bühnenbereich, zu den Künstlergarderoben sowie zum Regieplatz haben nur die mit der unmittelbaren Abwicklung 
der Veranstaltung beauftragten Personen Zutritt. Veranstaltungsbesucher*innen haben mit Ende der öffentlichen 
Veranstaltung den Veranstaltungsbereich zu verlassen.

6. Gefährliche Gegenstände
Gegenstände jeglicher Art, die Personen verletzen können, dürfen nicht mitgeführt werden. Dies gilt unter anderem 
für:

• Waffen, Gassprühflaschen, ätzende oder färbende Substanzen oder Druckbehälter für leicht entzündliche 
oder gesundheitsschädigende Gase, ausgenommen Taschenfeuerzeuge und Haarspray

• Behältnisse, die aus zerbrechlichem oder splitterndem Material hergestellt sind
• Feuerwerkskörper, Raketen, bengalische Feuer, Rauchpulver, Leuchtkugeln, gasgefüllte Luftballons, 

Wunderkerzen und andere pyrotechnische Gegenstände
• Mitgeführte Behältnisse, wie z.B. Taschen und Rucksäcke, können bei Bedarf kontrolliert werden.

7. Werbung & Gewerbeausübung
Jede Art von Werbung, Gewerbeausübung und Verkauf im Gebäude und auf dem umliegenden Gelände bedarf 
der besonderen Erlaubnis der Kurhaus Bad Wurzach e.G.
Die Ausgabe von Werbematerial mit rassistischem, fremdenfeindlichem, homophobem oder sonst 
menschenverachtendem Inhalt ist untersagt. 
Das Anbringen von Plakaten und anderen Gegenständen an den Wänden und den Fensterfronten in und am 
Gebäude ist nicht gestattet.

8. Tieren
Das Mitbringen von Tieren ist untersagt.

9. Betretungsverbote
Das Betreten von internen Betriebsräumen ohne Genehmigung durch die Betreiberin ist verboten. Zum 
Bühnenbereich, zu den Künstlergarderoben sowie zum Regieplatz haben nur die mit der unmittelbaren Abwicklung 
der Veranstaltung beauftragten Personen Zutritt. Veranstaltungsbesucher*innen haben mit Ende der öffentlichen 
Veranstaltung das Veranstaltungsgelände zu verlassen.

10. Noträumung
Aus Sicherheitsgründen kann die Schließung von Räumen und Flächen und deren Räumung angeordnet werden. Alle 
Personen, die sich im Gebäude und auf dem Gelände aufhalten, haben entsprechende Aufforderungen unverzüglich 
zu befolgen und bei einer Räumungsanordnung die Stadthalle sofort zu verlassen.

11. Presse, Foto, Audio, Video
Das kommerzielle Anfertigen von Fotos, Ton-, Videoaufnahmen o.ä. bedarf der Genehmigung. 
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